
Ausdruck vom: 17.12.2019
Seite: 1/2

Beschlussvorlage
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/7104/2019
öffentlich
04.11.2019

Dezernat: I
Fachdienst: 10.1 - Allgemeiner Service
Sachbearbeiter/in: Heilmann, Marco, Sprenger, Lothar, Valente, Bianca

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Vorberatung Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Entscheidung Öffentlich

Marburger Ortsrecht: XXI. Nachtrag zur Hauptsatzung der Universitätsstadt Marburg

Beschlussvorschlag:
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Der als Anlage beigefügte XXI. Nachtrag zur Hauptsatzung der Universitätsstadt 
Marburg wird beschlossen.

Sachverhalt:
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung vom 24.05.2019 einstimmig dem ge-
meinschaftlichen Fraktionsantrag aller Fraktionen (VO/6817/2019) zur Änderung der Haupt-
satzung zugestimmt und folgenden § 6 Abs. 3 in die Hauptsatzung eingefügt:

„3. Fraktionslose Stadtverordnete erhalten zur Bestreitung ihrer Aufwendungen einen 
     monatlichen Betrag, der in seiner Höhe identisch mit dem Sockelbetrag für die 
     Fraktionen gem. Abs. 2 lit. a) ist.“

Der Antrag wurde seinerzeit auf Grundlage der rechtlichen Einschätzung des Hessischen 
Städtetages damit begründet, dass nach § 36a Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
die Gemeinde den Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt zu den sächlichen und personellen 
Aufwendungen für die Geschäftsführung gewähren kann. Fraktionslose Stadtverordnete hin-
gegen haben keinen Anspruch aus § 36a HGO. 

Nach Einschätzung des Hessischen Städtetages steht den fraktionslosen Gemeindevertre-
tern*innen jedoch ein aus Art. 28 Grundgesetz abgeleiteter Ausgleichsanspruch zu, der zu ei-
ner vergleichbaren Unterstützung ihrer Arbeit führt wie die Fraktionsmittel für fraktionsangehö-
rige Mandatsträger*innen.

Aufgrund ihrer weitreichenden Bedeutung wurde diese Regelung durch das Regierungspräsi-
dium Gießen sowie durch die Oberste Kommunalaufsicht beim Hessischen Ministerium des 
Innern und für Sport mit dem Ergebnis geprüft, dass sich die Entschädigung fraktionsloser 
Stadtverordneter ausschließlich nach § 27 HGO (Entschädigung ehrenamtlich Tätiger) richtet, 
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und demnach kein Raum für die Gewährung eines Aufwendungsersatzes in der durch die 
Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Form gesehen wird. Vor diesem Hintergrund 
wurde die Prüfung und Neubewertung des Sachverhaltes empfohlen.

In Anbetracht der oben dargelegten abweichenden Rechtsauffassung soll, nach Rücksprache 
und im Einvernehmen mit den in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen 
bzw. Parteienvertretern, die in Rede stehende Regelung durch diesen XXI. Nachtrag zur 
Hauptsatzung wieder gestrichen werden. 

Des Weiteren ist durch diesen Nachtrag die Änderung des Standortes einer Bekanntma-
chungstafel für die Mitteilungen des Ortsbeirates im Stadtteil Ockershausen beabsichtigt. Auf-
grund des in der Sitzung vom 05.11.2019 beschlossenen Antrages des Ortsbeirates Ockers-
hausen soll der bisherige Bekanntmachungskasten in der "Hannah-Ahrendt-Straße" an den 
Standort "Platz der Weißen Rose" versetzt werden.

Die Stadtverordnetenversammlung der Universitätsstadt Marburg wird gebeten, diesen XXI. 
Nachtrag zur Hauptsatzung durch Beschluss in Kraft zu setzen.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister 

Finanzielle Auswirkungen:
- Der Sockelbeitrag zur Bestreitung der Aufwendungen beträgt derzeit 300 Euro monatlich. 
Durch die Streichung des § 6 Abs. 3 würde dieser Betrag entsprechend nicht zur Auszahlung 
kommen (je Monat und fraktionslosem Mitglied).

- Die Kosten für die Versetzung des Schaukastens belaufen sich auf unter 100 Euro.

Anlagen:
- Entwurf des XXI. Nachtrags zur Hauptsatzung der Universitätsstadt Marburg.


